
602) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2353) kann jeder Fall der Zuwiderhand-
lung mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Langewie-
sen für Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 21. Januar
1994 außer Kraft.

Langewiesen, 10.01.2011
Brandt - Siegel -
Bürgermeister

Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung oder diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.Werden sol-
che Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstö-
ße unbeachtlich, § 21 (4) ThürKO.

Satzung

über die Erhebung von Gebühren für
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und

Plätzen im Gebiet der Stadt Langewiesen
einschließlich OT Oehrenstock

(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) in der Fassung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zu Änderung des
Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze vom
4. Mai 2010 (GVBl. S 113), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung vom 19.
September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. April 2009 (GVBl. S. 421), der §§ 18 und 21 des Thürin-
ger Straßengesetzes (ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S.
273), und des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom
06. August 1953 (BGBl. I S. 903) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 19. April 1994 (BGBl. I S. 854), zuletzt geändert durch das
4. Änderungsgesetz vom 19. Juni 1997 (BGBl. I S. 1452), hat
der Stadtrat der Stadt Langewiesen in seiner 8. Sitzung am 17.
Mai 2010 die folgende Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der
Stadt Langewiesen (Sondernutzungsgebührensatzung) be-
schlossen:

§ 1
Erhebung von Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen
Straßen im Sinne von § 1 der am 8. November 2010 beschlos-
senen Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen
und Plätzen im Gebiet der Stadt Langewiesen einschließlich OT
Oehrenstock, öffentlich bekannt gemacht am 14. Januar 2011,
werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage beigefüg-
ten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser
Satzung ist.
(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn
eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne förmliche Erlaub-
nis ausgeübt wird.
(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erhe-
ben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
a) der Antragsteller oder
b) der Erlaubnisinhaber oder
c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.
(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie
als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen
vorsieht, ist die Gebühr im Einzelfall nach Art und Ausmaß der
Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch

sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebühren-
schuldners an der Sondernutzung zu bemessen.
(2) Die im Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen be-
messenen Gebühren werden für jede angefangene Zeiteinheit
voll berechnet.
(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nut-
zung bei Monats oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.
(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht
aufgeführt sind, ist dieses Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.
(5) Liegt der Posteingangszeitpunkt des Antrages auf Sonder-
nutzung nach dem Beginn der Sondernutzung, so ist die dop-
pelte Sondernutzungsgebühr zu entrichten.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2
mit dem Beginn der Zeiteinheit, im Falle des § 3 Abs. 3 mit je-
dem Tag der Sondernutzung in Höhe des entsprechenden An-
teils der Sondernutzungsgebühr.
(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben.
Sie sind zu entrichten bei:
a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei

Erteilung der Erlaubnis,
b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei

Erteilung der Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfol-
gende Jahre jeweils bis zum 31.12. des vorhergehenden
Jahres,

c) Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit
Beginn der Sondernutzung.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fällig-
keitstermins im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei
Erfolglosigkeit der Beitreibungsmaßnahme kann die Sondernut-
zungserlaubnis widerrufen werden.

§ 5
Gebührenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Er-
laubnisnehmer vorzeitig aufgegeben, so besteht kein Anspruch
auf Erstattung der entrichteten Gebühren.
(2) Im voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsge-
bühren werden anteilmäßig
erstattet, wenn die Stadt Langewiesen eine Sondernutzungser-
laubnis aus Gründen widerruft, die nicht von dem Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass)
gelten die §§ 222, 227 Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261
der Abgabeordnung entsprechend (§ 15 Abs. 1 Nr. 5a, b und Nr.
6b ThürKAG).

§ 7
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgebühr hat der Erlaubnisnehmer al-
le Kosten zu tragen, die der Stadt Langewiesen durch die Son-
dernutzung zusätzlich entstehen.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Langewiesen, den 10. Januar 2011
Brandt - Siegel -
Bürgermeister

Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung oder diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.Werden sol-
che Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstö-
ße unbeachtlich, § 21 (4) ThürKO.
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Anlagen zur Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung

Anlage 1
Verzeichnis der Sondernutzungsgebühren
Abkürzungen: p/T = pro Tag

p/W = pro Woche
p/M = pro Monat
p/J = pro Jahr
p/qm = pro Quadratmeter

Nr. Art der Sondernutzung Einheit Betrag in €
I. G e b ü h r e n g r u p p e 1

Bauliche Anlagen
Schilder und Pfosten, Hinweisschilder (außer Werbeschilder)
bis 0,49 qm

1.01. unbefristet p/J 15,00
1.02. befristet p/W 2,50

Schilder und Pfosten, Hinweisschilder (außer Werbeschilder)
je angefangenen qm

1.03. unbefristet p/J 30,00
1.04. befristet p/W 5,00

Masten, außer einer Nutzung unter 1.01.-1.04.
1.05. unbefristet p/J 15,00
1.06. befristet p/W 2,50

Gerüste
1.07. bis zu 10m Frontlänge und bis zu 2 Monaten einmalig 20,00
1.08. für jeden weiteren Monat p/M 10,00
1.09. über 10m Frontlänge und bis zu 2 Monaten einmalig 35,00
1.10. für jeden weiteren Monat p/M 15,00

Bauzäune und Zäune zur Sicherung von Gefahrenstellen
1.11. umzäunte Fläche bis zu 30 qm p/M 10,00
1.12. umzäunte Fläche über 30 qm bis 50 qm p/M 20,00
1.13. umzäunte Fläche über 50 qm bis 100 qm p/M 40,00
1.14. für jede weitere angefangene 100 qm p/M 20,00
1.15. bei gleichzeitiger Benutzung der Zäune zu Werbezwecken doppelt wie 1.11. - 1.14.

Vorrübergehende, befristete Aufstellung von Werkzeug- oder
Bauhütten, Wohnwagen, Toilettenhütten oder -wagen

1.16. bis zu 2 Monaten einmalig 10,00
1.17. für jeden weiteren angefangenen Monat p/M 7,50

Vorrübergehende, befristete Aufstellung von Maschinen,
Containern, Fahrzeugen, Hilfseinrichtungen, soweit nicht unter
den Gemeingebrauch fallend, p/qm benutzter Fläche

1.19. bis zu 30 qm p/W 8,00
1.20. über 30 qm bis zu 50 qm p/W 20,00
1.21. für jede weitere angefangene 100 qm p/W 30,00

Lagerung von Material aller Art, Überfahren von Gehwegen
1.22. bis zu 30 qm p/W 8,00
1.23. über 30 qm bis zu 50 qm p/W 20,00
1.24. für jede weitere angefangene 100 qm p/W 30,00

Aufgrabungen aller Art (ausgenommen Aufgrabungen i. S.
von § 12 Abs. 1 Sondernutzungssatzung) pro lfd. m Graben
oder Baugrube

1.25. bei einer Graben- oder Baugrubenbreite bis zu 1 m p/T 1,00
mind. 2,50

1.26. bei einer Graben- oder Baugrubenbreite über 1 m p/T 1,50
mind. 5,00

II. G e b ü h r e n g r u p p e 2
Bauliche Anlagen

2.01. Wartehallen mit Verkaufsbetrieben, Kioske p/J 400,00
2.02. Schaufenster, Schaukästen und Ausstellungspavillons, soweit

sie im Baugenehmigungsverfahren errichtet wurden, p/qm
überragte Fläche p/J 25,00
Werbeausleger und Warenautomaten (keine Tabakartikel),
je begonnenen qm

2.03. auf Dauer p/J 25,00
2.04. vorübergehend p/W 1,50

mind. 5,00
2.05. Zigarettenautomaten p/J 75,00

Überspannungen, je lfd. m
2.06. auf Dauer p/J 10,00

vorübergehend p/W 1,00

III. G e b ü h r e n g r u p p e 3
Gewerbliche Veranstaltungen

3.01. Ausstellungswagen p/T 15,00
3.02. Verkaufstände und Wagen p/T 10,00
3.03. Verkauf von Fahrzeugen, je Fahrzeug p/T 2,50

Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung im Freien,
je qm genutzter Fläche

Amtsblatt für die Stadt Langewiesen mit dem Ortsteil Oehrenstock - 9 - Nr. 1/2011



Tourist-
Information
Langewiesen
informiert:

Thüringer Wald
Card 2011 / 2012
im Heinse- Haus
eingetroffen:

Die Thrüringer Wald Card und der Erlebnisführer Thüringer
Wald sind ein einzigartiges Vorteilspaket im Doppelpack für
Gäste des Thüringer Waldes ebenso wie für Einheimische:
- Mehr als 350 Erlebnisangebote mit Rabatten und Bonusleis-

tungen im gesamten Thüringer Wald.
- Interessante Angebote sogar im Naturpark Riedingtal und

im Nationalpark Hohe Tauern (Österreich).
- Der Preis der Thüringer Wald Card beträgt 5,00 EUR.. Die

Card ist personengebunden und gilt zusätzlich für ein Kind
bis 12 Jahre.

- Alle Vorteile für ein ganzes Jahr, d.h. der Kaufmonat ist
gleich der Ablaufmonat des Folgejahres.
Damit ist Ihnen garantiert, egal in welchem Monat Sie die
Thüringer Wald Card kaufen, sie ist immer mindestens 12
Monate gültig.

- Es erwarten Sie Rabatte und Bonusleistungen in folgenden
Bereichen des Thüringer Waldes:
Burgen & Schlösser • Museen & Ausstellungen • Höhlen &
Schaubergwerke • Bäder & Wellness • Sport & Aktiv • Erleb-
nis & Spaß • Traditionelles Handwerk • Wandern und Rasten
• Hofläden und Direktvermarkter • Busse und Bahnen • Wei-
tere Angebote • Kooperation Österreich

Die Thüringer Wald Card erhalten Sie in der Tourist-Information
Langewiesen zu folgenden Öffnungszeiten:
Di bis Fr: 10.00 -12.00 Uhr / 13.00 -18.00 Uhr
Sa: 10.00 -12.00 Uhr

Telefon: (0 36 77) 80 77 20

Gastausstellung „Scherenschnitte nach Motiven der
Märchen der Gebrüder Grimm“

Die Gastausstellung „Scherenschnitte nach Motiven der Mär-
chen der Gebrüder Grimm“ von Frau Erika Schirmer aus Nord-
hausen ist noch bis Ende Februar 2011 im Heinse-Haus zu be-
sichtigen.
Bis zu diesem Termin besteht auch die Möglichkeit einen Blick
in die kleine Fotoausstellung zur Porzellanfabrik Oscar Schle-
gelmilch zu werfen.

Die Chronik von Langewiesen „20 Jahre kommunale
Selbstverwaltung - Bilder einer Stadt“

ist im Rathaus und im Heinse-Haus zum Preis von 12,00 EUR
erhältlich.

Literarisch-musikalischer Weinabend

anlässlich
des 265.
Geburtstages
von Johann
Jacob Wilhelm
Heinse

18. Februar 2011/19.00 Uhr, Ratssaal Langewiesen
Am Freitag, den 18. Februar 2011 findet um 19.00 Uhr im Rats-
saal der Heinse-Stadt Langewiesen ein Literarisch-musikali-
scher Weinabend anlässlich des 265. Geburtstages des Dich-
ters Johann Jacob Wilhelm Heinse statt.
Vom Duo „Sonabilis“ aus Erfurt wird Wilhelm Heinses Italienrei-
se (21.06.1780 - 18.09.1783) sowie sein Roman „Ardinghello“ in
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3.04. in den Monaten Mai bis September p/M 1,50
3.05. in der übrigen Jahreszeit p/M 0,75
3.06. Ausstellungsstände und -gegenstände vor Geschäften, p/qm p/M 2,00

mind. 5,00
3.07. Sonstige gewerbliche Veranstaltungen, außer von Vereinen

der Stadt Langewiesen p/W/qm 5,00
mind. 10,00

Übermäßige Straßenbenutzung i. S. der StVO
3.08. Motorsportliche Veranstaltungen gemäß § 29 Abs. 2 StVO,

wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden, je
Veranstaltung p/T 150,00

3.09. Aufstellung von Plakatträgern, je Stück p/W 1,00
3.10. Informationsstände, je Stand, für kulturelle oder

gemeinnützige Veranstaltungen, die im Interesse der
Gemeinde liegen, kann die Gebühr um 50 % ermäßigt werden p/T 2,50

3.11. Fahnenmasten p/W 5,00
3.12. Transparente p/W 5,00
3.13. Schaukästen, soweit sie über die Baufluchtlinie hinausragen p/J 20,00
3.14. freistehende Schaustelleinrichtungen (Vitrinen usw.) p/W/qm 2,50

Dieses Gebührenverzeichnis tritt am Tag nach seiner öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Langewiesen, den 10. Januar 2011
Brandt Siegel
Bürgermeister

Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung oder diese Bekanntmachung betref-
fen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 (4)
ThürKO.

Informationen


